
 
3.3 Auszug aus dem Runderlass des MSWF „Berufswahlorientierung in der Sekundarstufe 

I, in der gymnasialen Oberstufe und im Berufskolleg“ vom 23.9.1999  
(BASS 12 – 21 Nr. 1)  

 

6. Schülerbetriebspraktikum 
 
Schülerbetriebspraktika bieten die Möglichkeit, die Berufs- und Arbeitswelt unmittelbar kennen zu lernen 
und sich mit ihr auseinander zu setzen. Dadurch soll ein zeitgemäßes Verständnis der Arbeitswelt sowie 
technischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Zusammenhänge gefördert werden. Schülerbetriebs-
praktika können dazu beitragen, dass Schülerinnen und Schüler ihre Eignung für bestimmte Tätigkeiten zu-
treffender einschätzen, ihre Berufsvorstellungen vertiefen oder auch korrigieren können. Ein Schülerbe-
triebspraktikum kann den Zugang zu einem passenden Ausbildungsplatz erleichtern. 
 
Um die Wirksamkeit der Schülerbetriebspraktika zu sichern, ist eine umfassende Vor- und Nachbereitung 
in der Schule unerlässlich. Welche Fächer und Fächlehrkräfte hierzu Beiträge leisten, legt die Schule fest. 
(...) 
 
Praktikumsbetriebe sollen so gewählt werden, dass sie vom Wohnsitz aus zumutbar erreicht werden kön-
nen. Falls das regionale Ausbildungsplatzangebot von Jugendlichen größere Mobilität verlangt, können 
auch Praktikumsplätze, die den Einzugsbereich der Schule überschreiten, genutzt werden, Voraussetzung 
ist, dass die schulische Betreuung sichergestellt werden kann. Bis zu einer Entfernung von 25 km ab der 
Schule trägt der Schulträger die Fahrkosten. Die für den Besuch weiter entfernt liegender Betriebe darüber 
hinaus entstehenden Kosten tragen die Erziehungsberechtigten, sofern von Schulträgerseite keine Kosten-
übernahme erfolgt. 
 
Im grenznahen Raum unterliegen Praktika im Ausland denselben Bedingungen, im Übrigen können Prakti-
ka im Ausland auch im Rahmen von Studienfahrten und internationalen Begegnungen durchgeführt wer-
den. Die Betreuung bei Auslandspraktika kann auch durch Lehrkräfte ausländischer Schulen im Rahmen 
von Schulpartnerschaften oder bilateralen Vereinbarungen sichergestellt werden. 
 
Als Schulveranstaltungen unterliegen Schülerbetriebspraktika im In- und Ausland der gesetzlichen Unfall-
versicherung. Falls eine Haftpflichtversicherung erforderlich ist, trägt der Schulträger die Kosten (§ 1 Abs. 
3 SchFG-BASSI -5). 
 
Mit den Praktikumsbetrieben sind die organisatorische Durchführung des Praktikums und die während des 
Praktikums von den Schülerinnen und Schülern zu fertigenden Berichte und Dokumentationen rechtzeitig 
abzustimmen. Über die erforderliche Nachbereitung im Unterricht hinaus sollen Ergebnisse aus Praktika in 
der Sekundarstufe l und in der gymnasialen Oberstufe schriftlich dokumentiert werden. Sie können nach 
Festlegung durch die Schule in eine Facharbeit einfließen. 
 
Wahrend des Praktikums bleiben die Jugendlichen Schülerinnen und Schüler ihrer Schule. Sie sind nicht 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Praktikumsbetriebs und erhalten keine Vergütung, Sie unterlie-
gen in dieser Zeit dem Weisungsrecht des Betriebspersonals. Schülerbetriebspraktika sind nur im Rahmen 
des Jugendarbeilsschutzgesetzes zulässig. Die Einhaltung der für den einzelnen Praktikumsbetrieb gelten-
den Vorschriften zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz obliegt dem jeweiligen Be-
trieb. Der Betrieb stellt fest, welche Arbeitsschutzanforderungen gelten und in welchen Belriebsbereichen 
die Praktikantinnen und Praktikanten nicht tätig werden dürfen. Die Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz 
unterstützen die Durchführung von Betriebspraktika durch Merkblätter zum Arbeitsschutz, die den Schulen 
über die Beiräte Schule und Beruf zur Verfügung gestellt werden. Die Merkblätter sollen Lehrkräften, 
Schülerinnen und Schülern sowie Praktikumsbetrieben zur Vorbereitung und Information dienen. 
 
Auf Anforderung unterstützen die Vorsitzenden der Beiräte Schute und Beruf die Staatlichen Ämter für 
Arbeitsschutz bei der Durchführung von Programmen zur Verbesserung des Arbeitsschutzes in Prakti-
kumsbetrieben durch Übermittlung von Listen entsprechender Praktikumsbetriebe. Soweit aus gesetzlichen 
Gründen erforderlich, sind dem Betrieb Gesundheitszeugnisse vorzulegen. In Zweifelsfallen erteilen die 
Gesundheitsämter Auskunft, zu Fragen des Arbeitsschutzes die Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz. Kos-
ten für gesetzlich vorgeschriebene Gesundheitszeugnisse trägt der Schulträger. 


